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Betrifft: Statut zur grenzüberschreitenden Telearbeit

Die Telearbeit ist während der COVID-19-Krise in vielen Wirtschaftszweigen zum Alltag geworden. 
Viele Arbeitnehmer haben die Vorzüge der Telearbeit schätzen gelernt, weil dadurch eine bessere 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben erreicht wird und durch weniger Pendelverkehr auch die 
CO2-Bilanz verbessert wird. Aus steuerlicher Sicht wird es jedoch kompliziert, besonders in 
Grenzgebieten, die stark auf die Freizügigkeit der Arbeitnehmer angewiesen sind.

Beispielsweise hat Luxemburg mit jedem seiner Nachbarländer ein Abkommen geschlossen, in 
denen jeweils eine unterschiedliche Höchstzahl von Telearbeitsstunden für Grenzgänger festgelegt 
ist. In Deutschland wohnhafte Arbeitnehmer haben Anspruch auf 19 Tage, während in Frankreich 
oder Belgien wohnhafte Arbeitnehmer Anspruch auf 34 Tage haben, was eine klare Benachteiligung 
und Diskriminierung der in Deutschland lebenden Grenzgänger darstellt.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) empfiehlt, die grenzüberschreitenden 
Vorschriften generell zu aktualisieren und die Zahl der Telearbeitstage für alle zu vereinheitlichen.

Verfolgt die Kommission die Absicht, der Forderung des EWSA Rechnung zu tragen und ein 
spezifisches Statut für Grenzgänger in punkto Telearbeit zu erarbeiten, um die genannten 
Diskriminierungen aus der Welt zu schaffen?
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